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1. Am 26. September 2006 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 (1) des Rates bei der Kommission eingegangen... Danach ist Folgendes beab-
sichtigt: Das Unternehmen Siemens AG („Siemens“, Deutschland) erwirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b der Ratsverordnung die Kontrolle über die Gesamtheit von Bayer Diagnostics, der Diagnostic-
Abteilung von Bayer Healthcare, einer Geschäftssparte der Bayer AG („Bayer“ Deutschland) durch Aktien-
kauf /Kauf von Vermögenswerten.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Siemens: Mischkonzern, der in verschiedenen Herstellungs-, Technologie- und Service-Geschäftsberei-
chen u.a. auch von medizinischen Geräten tätig ist. In letzterem Bereich ist er über seine Tochtergesell-
schaft Diagnostic Products Corporation in der In-vitro-Diagnostik aktiv;

— Bayer Diagnostics: Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Systemen zur In-vitro-Diagnostik für
Krankenhäuser, medizinische Labors und Arztpraxen.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass die angemeldete Transaktion unter die
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie sich aller-
dings vor.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentli-
chung eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Nummer (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder
per Post unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M. 4321 — Siemens/Bayer Diagnostics an folgende
Anschrift übermittelt werden:
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